
Grundgesetz für die Bundes-

republik Deutschland Art 38:  

„Die Abgeordneten des Deutschen 

Bundestages werden in allgemeiner, 

unmittelbarer, freier, gleicher und 

geheimer Wahl gewählt. Sie sind Ver-

treter des ganzen Volkes, an Aufträge 

und Weisungen nicht gebunden und 

nur ihrem Gewissen unterworfen.“ 

Koalitionsvertrag zwischen 

CDU, CSU und SPD 2018, S. 173: 

„Im Bundestag und in allen von ihm 

beschickten Gremien stimmen die 

Koalitionsfraktionen einheitlich ab. 

Das gilt auch für Fragen, die nicht 

Gegenstand der vereinbarten Politik 

sind. Wechselnde Mehrheiten sind 

ausgeschlossen.“ 
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